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III. Theil.

Hoehbau-Conftructionen.

. nrc/u'tcctun is Hat/ring more or [rg/': t/mn the art of 0 r n a-

me" ta ] an «' arzt (: mcnled con/lructiun.

FERGL'SSON, ]. A llr_'/Iary of art/;itrcr‘nr: in nl! countrr'rr.

London 1865. Band 1, S. 9.

. . . Dahingegen beruhet die Kenntnifs deffen, was dazu gehöret.

um die Gebäude dauerhaft nufzuflihren, auf Grundfiitzen der Statik, ver-

bunden mit vielen Erfahrungen. Nach felbigen mtth der Baumeilter die ver-

langte Einrichtung der Gebäude zu entwerfen und die Dauerhaftigkeit damit

zu verbinden wiffen. Nach diefen Grundfa‘tzen wird beftimmt, was ohne

Gefahr möglich iR, oder was nicht erfüllt werden kann, ohne der Haupt-

eigenfcl’mft des Gebäudes, nämlich der Da uerhaftig k ci! zu nahe zu treten.

Gu.r.v‚ D. Handbuch der Land-Bnu-Kunfl etc. Erfler Theil.

Berlin x797. S. 1.

In den beiden vorhergehenden Theilen unferes »Handbuches der Architekturr

wurden in erfler Reihe die Stoffe, aus denen unfere Bauwerke hergeflellt werden, vor-

geführt, alsdann die flatifchen Bedingungen und Grundfätze, denen das ganze Bauwerk

fo wie feine einzelnen Theile unterworfen find, erläutert; endlich haben die Kunflformen,

welche der Baufiofl' unter Berückfichtigung feiner fpecififchen Eigenfchaften und feiner

Stabilitätsbedingungen in den einzelnen Bautheilen, fo wie in den Profan- und Monumental—

bauten während der bedeutenderen, uns bekannten Cultur-Epochen erhalten hat, eine

eingehende Behandlung erfahren. Nunmehr gelangen wir dazu, die einzelnen Theile eines

Bauwerkes an und für fich, fo wie auch in ihrer Zufammenfügung zum Bauwerke felbfl

vom conflructiven Standpunkte aus zu betrachten.

Damit ein Bautheil dem beabfichtigten Zwecke in thunlichft vollkommener Weife

entfpreche, mufs er eine beflimmte Geflalt und eine beflimmte Einrichtung erhalten.

Damit das ganze Bauwerk diejenigen Bedingungen erfülle, denen es fein Entfiehen ver-

dankt, damit deffen Benutzung in möglichft weit gehender, einfacher und bequemer Weife

gefchehen könne, müffen die einzelnen Bautheile in rationeller und zweckmäfsiger Weife an

einander gefügt werden. Den Haupttheil diefer Aufgaben hat die richtige Con flruction

zu erfüllen, und das wefentlichfle Ziel des III. Theiles nnferes »Handbuches« ifl. hiermit

gekennzeichnet.

Bereits in der allgemeinen Einleitung zum vorliegenden Werke ') wurde die Stellung

und Bedeutung der Conflructionslehre im Gefammtgebiete der Architektur charakterifirt;

auch wurde an jener Stelle die Loslöfung des Ingenieurwefens vom Hochbauwefen erklärt

und gedeutet. Gerade auf dem Gebiete der Conflruction find die Berührungspunkte

zwifchen Architekt und Ingenieur die innigflen und zahlreichften. Grofse Decken-, Dach-

und Hallen-Conflructionen werden bald vom Architekten, bald vom Ingenieur entworfen,

und bei noch manchen anderen Projecten und Ausführungen des Hochbauwefens wird

die Mitwirkung des Ingenieurs angeftrebt. Diefer Zufammenhang des gefammten baulichen

Schaffens hat auch im »Handbuch der Architektur« durch die Vereinigung dreier Archi-

tekten mit einem Ingenieur als Herausgebern Ausdruck erfahren.

Bei der Gruppirung des in der Conflructionslehre zu bewältigenden Stoffes mufften

wir wefentlich neue, von den feither üblichen abweichende Bahnen einfchlagen. Wir

flimmen allerdings mit Anderen darin überein, »dafs der gefammte Stoß“ eine flreng

3) Siehe: Theil ], Band x, 5. to u. „.
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fyflematifche Behandlung erfordere«; allein wir vermögen in der obfoleten Trennung der

verfchiedenen Confiructionen nach dem Material (Stein, Holz und Eifen) eine folche

fyftematifche Behandlung nicht zu erblicken. Es will uns nicht als organifcher Aufbau

der vorliegenden, grofsen Materie erfcheinen, wenn fo wichtige Bautheile, wie Wände,

Decken, Dächer, Fenfter, Thüren, Treppen etc., welche doch immer einem befiimmten

und gleich bleibenden Zwecke zu dienen haben, an zwei, drei und noch mehreren, von

einander ganz getrennten Stellen eines Buches befprochen werden, und zwar nur defshalb,

weil der Bauftoff in dem einen Falle ein anderer iii, wie im zweiten — ganz abgefehen

davon, dafs gewilfe Themata (wie z. B. die Fundamente etc.) lich nur ganz künftlich in

ein folches Syflem einzwängen laffen —— oder, weil dies ungeachtet alles Zwängens nicht

flatthaft ifl, gewifie Conflructionen in einen befonderen Abfchnitt, der aufserhalb des

Rahmens jenes Syflemes liegt, verfchoben werden müfi'en.

In gleicher Weife konnten wir uns auch nicht zu der gleichfalls hie und da be-

liebten Gruppirung der Hochbau-Confiructionen nach den verfchiedenen Gewerken ent-

fchliefsen. Selbfl wenn wir keinen Werth darauf legen wollten, dafs in den verfchiedenen

Ländern die Trennung der einzelnen Baugewerke von einander eine keineswegs gleiche

iii, fo dünkt uns auch diefes »Syflem« als ein wenig glückliches; denn es führt eben fo

zu unorganifchen Zerflückelungen eng verwandter Materien, wie das erflgedachte. Weil

die »Treppe« in dem einen Gebäude vom Zimmermann, in dem anderen vom Steinhauer

und Maurer, in einem dritten vom Schloffer oder gar von einer Mafchinenbauanflalt aus»

geführt wird, wird die Befprechung diefes Gebäudetheiles, der in feinem charakteriflifchen

Wefen immer derfelbe iii, vollfländig zerriffen und an drei oder gar vier Stellen des

Buches vertheilt. — ,

Abweichend von dem feitherigen Verfahren, glaubten wir als den bei der Gruppirung

des Stoffes mafsgebenden Factor »die Conflruction als folche« erachten zu follen. Defs-

halb beginnen wir mit der Betrachtung der einfachflen Confiructionen, welche bei

den verfchiedenartigen fleinernen, hölzernen und eifernen Gebäudetheilen vorzukommen

pflegen; wir fchafi"en damit eine Grundlage für die complicirteren Anlagen und vermeiden

dadurch Wiederholungen. Hierauf folgt, als gleichfalls allgemeiner Natur und bei keinem

Bauwerk fehlend, die Befchreibung der Fundamente, der fich alsdann die Befprechung

jener Conftructionen anfchliefst, welche die durch Errichtung des Gebäudes zu fchaffenden

Räume nach der Seite, nach oben, bezw. unten begrenzen oder umfchliefsen. Indefs

find die fo gefchaffenen Räume nur in den allerfeltenflen Fällen benutzbar; damit die-

felben dem beabfichtigten Zwecke dienen können, müfi'en den raumbegrenzenden Con—

{lructionen oder dem fog. Rohbau Anlagen und Einrichtungen hinzugefügt werden, die

man in der Regel als inneren Ausbau bezeichnet. Aeufserft mannigfaltig find die

demfelben angehörigen Conftructionen, je nach der Bellimmung des Gebäudes, je nach

den Anfprüchen an Bequemlichkeit, Salubrität und Zierlichkeit.

Mit diefer Abtheilung fchliefst die Reihe jener Conflructionen, die fait bei jedem

Gebäude vorkommen, und es erübrigt noch die Betrachtung jener Anlagen, “die nur ge-

wiffen Bauwerken eigenthümlich find, die bald zur Raumumfchliefsung dienen, bald einen

Theil des inneren Ausbaues bilden. So ergab fich die Scheidung der Lehre von den

»Hochbau-Conflructionen« in die fünf Abtheilungen:

Conftructions-Elemente.

Fundamente.

Raumbegrenzende Conflructionen.

Conflructionen des inneren Ausbaues.

Verfchiedene bauliche Anlagen.

Die Bauformenlehre erfcheint als eine fo umfaffende und dabei fo wichtige Lehre,

dafs fie, wie auch von Anderen angenommen wird, nicht nebenbei behandelt werden

darf. Es ill defshalb die Lehre von den Bauformen von der Lehre von den Bau-



 

Conftructionen getrennt, erflere indefs vorausgefchickt werden. Deffen ungeachtet erfchien

es unthunlich, die female Geil.altung der einzelnen Bautheile und Bauglieder aus der

Bau-Conllructionslehre ganz fortzulaifen. Ueben doch Baufioff und Conflruction einen

fo wefentlichen Einflufs auf die Art und Behandlung der Kunftform eines Bauobjectes

und [einer einzelnen Glieder aus; haben lich doch gerade aus jenen beiden Elementen

fo charakteriftifche Formenbehandlungen entwickelt, dafs es geradezu als eine Lücke

empfunden werden müfi'te, wenn an den betreffenden Stellen diefes »Handhuches« der

ilructiven Geflaltüng nicht auch einige kennzeichnenden Worte über formale Ausbildung

beigefügt würden.

Den gedachten fünf Abtheilungen der Lehre von den Hochbau-Conflructionen,

welche 6 Bände umfafi‘en wird, foll fich noch ein Anhang ani'chliefsen, worin die Bau-

führung behandelt werden wird. In einem das Gefammtgebiet der Architektur umfaffenden

Werke darf diefer Gegenfland nicht fehlen. Wir haben dem betreffenden Schlufsbande

„ auch die Betrachtung der bei der Ausführung von Hochbauten erforderlichen mafchinellen

Anlagen einverleibt, und wir möchten an diefer Stelle ein für allemal in Betrefi" folcher

mechanifchen Einrichtungen auf den fraglichen Anhang verwiefen haben.
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Grundfätze für die Conftruction.

Jedes Bauwerk, fo wie jeder Beftandtheil deffelben müffen, wenn fie richtig

conftruirt fein follen, gewiffen Grundfätzen entfprechen, welche (ich in folgenden

Punkten zufammenfaffen laffen.

1.

Die Conftruction mufs dem beabfichtigten Zwecke in thunlichit

vollkommener Weife entfprechen.

Zu einer zweckmäfsigen Conftruction gehört vor Allem, dafs der betreffende

Bautheil, bezw. das Bauwerk die feiner Beftimmung angemeffenen Dimenfionen habe,

fo wie dafs feine Benutzung in möglichft vollkommener, dabei aber auch in genügend

einfacher und bequemer Weife gefchehen könne.

Damit ein Bautheil zweckmäfsig conftruirt fei, if’c aber auch erforderlich, dafs

er fich genügend leicht und einfach herftellen laffe.

2.

Die Conftruction mufs genügend fef’c fein, d. h. die einzelnen Theile

eines Bauwerkes an und für fich, fo wie auch in ihrer Zufammenfügung

zu einem Ganzen müffen für die gröfsten vorkommenden Beanfpruchungen

die erforderliche Sicherheit gegen Einflürzen aufweifen.

Damit ein Bauwerk die gewünfchte Stabilität befitze, mufs es allen ftatifchen

Anforderungen Genüge leif’ten, dabei aber einen möglichft geringen Materialaufwand

erheifchen. Bei den fiatifchen Ermittelungen werden in erfter Reihe die verticalen

Belaftungcn in Rechnung zu ziehen fein; doch find auch feitliche Beanfpmehungen,

durch Erddruck etc., insbefondere aber durch Wind in geeigneter Weife in Rechnung

zu ziehen.

Hat das Bauwerk nicht blofs ruhende, fonderu auch bewegte Laften aufzu-

nehmen, fo kommt noch die weitere Bedingung hinzu, dafs beim Einwirken folcher

Kräfte das Bauwerk thunlichft geringe Schwankungen zeige.

Ift ein Bauwerk im oder am \Vaffer zu errichten, fo mufs die Bedingung der

genügenden Feftigkeit auch in dem Sinne erfüllt fein, dafs dem nachtheiligen Einflufs

des \\‘affers, insbefondere des fließenden und des wellenfchlagmden, von vornherein

begegnet fei.


